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Bürgersprechstunde des Landrats 
 
Landrat Leo Schrell hält am Donnerstag, 
06. Juli 2006, von 15.00 – 18.00 Uhr, im Landratsamt, 
Zimmer-Nr. 111, eine allgemeine Bürgersprechstunde 
ab. 
 
Hierbei können alle Kreisbürgerinnen und Kreisbürger 
dem Landrat ihr Anliegen unmittelbar vortragen. Im 
Interesse einer zügigen Abwicklung wird gebeten, bei 
der Vorsprache entsprechende Unterlagen mitzubrin-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dienstbetrieb am 13. und 14. Juli 2006  
 
Wegen einer Betriebsveranstaltung ist das  
Landratsamt mit den Außenstellen in Dillingen  
am Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Juli 
2006, nur eingeschränkt geöffnet. Die Führer-
scheinstelle und die Außenstelle der Kfz-
Zulassungsstelle in Wertingen sind an beiden 
Tagen geschlossen.  
 
Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden bitten 
wir, Amtsbesuche – wenn möglich – auf ande-
re Tage zu verlegen. Bei dringenden Angele-
genheiten und Notfällen raten wir, vorher mit 
dem zuständigen Sachbearbeiter oder dem 
Info-Zentrum (Tel.Nr. 09071/51-0) telefonisch 
Kontakt aufzunehmen.  
 
 
 
 
Bauwerberliste des Landratsamtes 
Dillingen 
 
 
Bauherr, Bauvorhaben Bauort 
 
Karl und Elke Durner  
Rieblingen  
Biegelfeldstr. 2  
86637 Wertingen  Laugna 
Neubau eines Einfamilienhauses  
mit Doppelgarage 
 
 
Gemeinde Holzheim  
Weisingen  
Hochstiftstr. 2  
89438 Holzheim  Holzheim 
Neubau einer Lagerhalle 
 
 
 
 
 

Konten: Sparkasse Dillingen a.d.Donau, Konto-Nr. 3867 (BLZ 722 515 20) * Raiffeisen-Volksbank Lauingen-Dillingen, Konto-Nr. 503800 (BLZ 722 624 01) 
Sprechzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr,   Dienstag 7.30 bis 14.00 Uhr,   Donnerstag 7.30 Uhr bis 12:00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 



Bauherr, Bauvorhaben Bauort 
 
 
Martin Eggenmüller  
Am Zwerchgraben 23  
89415 Lauingen  Lauingen 
Errichtung eines neuen Dachgeschosses  
mit Kniestock sowie Sanierung  
des Wohnhauses mit Garage 
 
 
Jürgen Loschonsky  
Forststr. 45  
89447 Zöschingen  Zöschingen 
Neubau eines Garagen- und  
Ausstellungsgebäudes 
 
 
Alfred Link  
Stillnau  
Haus Nr. 10  
86657 Bissingen  Bissingen 
Umbau des bestehenden Gebäudes  
zu einer Garage und Holzlege 
 
 
Fressnapf Lauingen  
Alexander Balwinski  
Werner-von-Siemens-Str. 9  
89415 Lauingen  Lauingen 
Anbringen von Werbeanlagen  
mit Name und Leistung der Stätte 
 
 
Helmut Leitenmaier  
Eppisburg  
Am Tiefental 21  
89438 Holzheim  Holzheim 
Erstellen eines überdachten Freisitzes  
mit Überdachung der Aufgangstreppe 
 
 
Daniela Wenger  
Pfaffenhofen  
Hohlweg 1  
86647 Buttenwiesen  Buttenwiesen 
Neubau eines Wohnhauses mit Garagen 
 
 
Erwin Schmidt  
Judenberg 10  
89420 Höchstädt  Höchstädt 
Abbruch sowie Neubau einer Garage 
 
 
Martin Gufler  
Gremheim  
Jurastr. 8  
89443 Schwenningen               Schwenningen 
Erweiterung des bestehenden Milchvieh- 
stalles mit Strohlager und Vorgrube 
 

Bauherr, Bauvorhaben Bauort 
 
 
Michael Steck  
Eichenstr. 9  
89415 Lauingen  Ziertheim 
Errichtung eines Doppel-Carports  
aus Holz 
 
 
Manuela Hafner  
Unterliezheim  
Mühlstr. 1  
89440 Lutzingen  Lutzingen 
Erstellung eines Wintergartens  
an das bestehende Wohnhaus 
 
 
Gerrit und Birgit Maneth  
Ruhbrunnenstr. 19  
89420 Höchstädt  Höchstädt 
Um- und Ausbau eines Wohnhauses,  
Errichtung von zwei Dachgauben 
 
 
Peter und Monika Weiler  
Oberbechingen  
Tratzbergstr. 21  
89429 Bachhagel  Bachhagel 
Neubau eines Nebengebäudes 
 
 
Wilhelm Kraus  
Judengasse 10  
86637 Binswangen  Binswangen 
Umbau und Nutzungsänderung  
eines landwirtschaftlichen Gebäudes 
 
 
Hans-Günther und Christina Hihn  
Am Kirchberg 8  
86637 Villenbach  Villenbach 
Errichtung eines Einfamilienhauses  
mit Doppelgarage 
 
 
Reiner Häring  
Weiherweg 11  
89431 Bächingen  Bächingen 
Anbau an ein bestehendes  
Einfamilienwohnhaus 
 
 
Jürgen Kleebaur  
Rieder 12  
89344 Aislingen  Aislingen 
Sanierung und Erweiterung einer  
bestehenden landwirtschaftlichen Gerätehalle 
 
 
 
 



Bauherr, Bauvorhaben Bauort 
 
 
Walter Grandel  
Blumenweg 3  
89431 Bächingen  Bächingen 
Neubau einer Doppelgarage 
 
 
Monika und Marcel Oblong  
Bei den Flecken 59  
89447 Zöschingen  Zöschingen 
Errichtung einer Fertiggarage  
mit Carport 
 
 
Richard Schweitzer  
Lauterbach  
Riedstr. 22  
86647 Buttenwiesen  Buttenwiesen 
Neubau eines Zuchtsauenstalles  
mit Güllegrube 
 
 
Walter Stegmiller GbR  
Am Kirchberg 3  
86637 Villenbach  Villenbach 
Neubau eines Stahlbeton-Rundbehälters  
zu Verwendung für die Biogasanlage 
 
 
Ursula und Roland Geipel  
Steigstr. 6  
89428 Syrgenstein  Syrgenstein 
Erweiterung des bestehenden  
Einfamilienhauses 
 
 
Thomas Botta  
Rosenmühlweg 7  
89415 Lauingen  Lauingen 
Neubau einer Dreifachgarage 
 
 
28.06.2006                                               430-BW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweckverband für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Augsburg; 
Änderung der Satzung des Zweckverban-
des 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Augsburg 
hat in ihrer Sitzung am 29.03.2006 die Änderung der 
Satzung in § 14 (Umlegungsschlüssel) beschlossen. 
 
Die Änderung wurde am 20.04.2006 durch den Ver-
bandsvorsitzenden ausgefertigt und am 30.05.2006 
im Amtsblatt Nr. 7, S. 74, der Regierung von Schwa-
ben veröffentlicht. 
 
Dillingen a.d.Donau, 20.06.2006 
Landratsamt 
 
Marx 
Oberregierungsrätin 
 
 
 
 
Militärische Truppenübung 
 
Die Bundeswehr hat folgende Übung angemeldet: 
 
-  „Trainingsmarsch NIJMEGEN“ des 5./Führungs-

unterstützungsbataillon 292 am 30.06.2006 
Übungsraum: Lauingen, Ortsrand Dillingen, Aislin-
gen, Weisingen 

 
Etwaige Einwendungen gegen die Übung sind dem 
Landratsamt sofort mitzuteilen. 
 
Übungsschäden sind 
a) innerhalb von 3 Monaten ab Kenntnis des Scha-

dens und der für die Verantwortlichkeit der Streit-
kräfte maßgebenden Umstände bei der zuständigen 
Standortverwaltung anzumelden  

oder 
b) wenn der Schaden bis zu 500 € beträgt, in einem 

vereinfachten Verfahren innerhalb von zwei Wochen 
bei der örtlich zuständigen Gemeinde zu melden, 
die die Anträge listenmäßig erfasst und an das 
Zentralfinanzamt Nürnberg weiterleitet, sofern die 
Schäden nicht bereits durch den Flurschadensoffi-
zier abgegolten oder von der Schadentruppe der 
Streitkräfte beseitigt worden sind. 

 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Ein-
richtungen der übenden Truppe fernzuhalten. Auf die 
Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, 
Fundmunition und dergl. ausgehen und die einschlä-
gigen Strafbestimmungen wird hingewiesen. 
 
 
26.06.2006                                          43-084/12 
 



1. Satzung zur Änderung der Verbands-
satzung des Zweckverbandes „Wasser-
versorgung Bergheimer Ried“ vom 
08. März 2006 
 
Auf Grund der Art. 17, 18, 19 und 20 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) 
wird die Verbandssatzung des Zweckverbandes 
„Wasserversorgung Bergheimer Ried“ vom 08. März 
2006 wie folgt geändert: 
 

§ 1 
Änderung der Verbandssatzung 

 
In § 4 Abs. 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
„Nach Fertigstellung der technischen Anlagen hat der 
Zweckverband Verbraucher mit Trinkwasser zu ver-
sorgen, das den einschlägigen DIN-Vorschriften ent-
spricht.“ 

 
 
 
 
 
§ 12 Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Zum Verbandsvorsitzenden wird ab Gründung des 
Zweckverbandes  bis  einschließlich  30. April 2008  
der  
Bürgermeister der Gemeinde Mödingen bestimmt:“ 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
 
Mödingen, den 22. Mai 2006 
 
Joas 
1. Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 

Dillingen a.d.Donau, 28. Juni 2006  
Leo Schrell, Landrat 
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